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78. Verordnung der Landesregierung vom 5. Oktober 2004, mit der das Raumordnungsprogramm betreffend land-
wirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion Reutte und Umgebung geändert wird

79. Verordnung des Landeshauptmannes vom 20. Oktober 2004, mit der in Tirol verkehrsbeschränkende Maßnahmen
erlassen werden

80. Kundmachung der Landesregierung vom 22. Oktober 2004 betreffend die Verlautbarung des Vertrages zwischen
der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland vom 2. Juli 2001 über den Verlauf der gemeinsamen
Staatsgrenze im Grenzabschnitt „Salzach“ und in den Sektionen I und II des Grenzabschnittes „Scheibelberg-
Bodensee“ sowie in Teilen des Grenzabschnittes „Innwinkel“ im Bundesgesetzblatt

81. Kundmachung der Landesregierung vom 28. September 2004 über die Genehmigung einer Änderung der Ge-
meindegrenze zwischen der Gemeinde Heinfels und der Gemeinde Sillian

78. Verordnung der Landesregierung vom 5. Oktober 2004, mit der das Raumordnungspro-
gramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen für die Kleinregion Reutte und
Umgebung geändert wird

Aufgrund des § 7 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit § 10
Abs. 2 und 3 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2001,
LGBl. Nr. 93, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Raumordnungspro-
gramm betreffend landwirtschaftliche Vorrangflächen
für die Kleinregion Reutte und Umgebung erlassen wird,
LGBl. Nr. 62/1991, zuletzt geändert durch die Verord-
nung LGBl. Nr. 16/2004, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass der in der Anlage zu dieser Verordnung dargestellte

Teil des Grundstückes Nr. 847 KG Musau von der Fest-
legung als landwirtschaftliche Vorrangfläche ausgenom-
men wird.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler Lan-
desregierung während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden verlautbart.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Aufgrund der §§ 10, 11 und 14 des Immissions-
schutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 34/2003,
wird verordnet:

§ 1
Zielbestimmung

Das Ziel dieser Verordnung ist, die durch den Men-
schen beeinflussten Emissionen, die zu einer Immissions-
Grenzwertüberschreitung geführt haben, zu verringern
und somit die Luftqualität zu verbessern. Diese Verbes-
serung dient dem dauerhaften Schutz  der Gesundheit des
Menschen, des Tier- und Pflanzenbestands, ihrer Le-
bensgemeinschaften, Lebensräume und deren Wechsel-
beziehungen sowie der Kultur- und Sachgüter vor schäd-
lichen Luftschadstoffen sowie dem Schutz der Menschen
vor unzumutbar belästigenden Luftschadstoffen.

§ 2
Sanierungsgebiet

Als Sanierungsgebiet im Sinne des § 2 Abs. 8 IG-L
wird der Abschnitt der A 12 Inntalautobahn zwischen
km 20,359 im Gemeindegebiet von Kundl und km 66,780
im Gemeindegebiet von Ampass festgelegt.

§ 3
Verbot

In dem nach § 2 festgelegten Sanierungsgebiet ist an
Werktagen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr so-
wie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von
23.00 Uhr bis 5.00 Uhr das Fahren mit Lastkraftwagen
oder Sattelkraftfahrzeugen mit einer höchsten zulässi-
gen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t und Lastkraftwagen
mit Anhängern, bei denen die höchste zulässige Gesamt-
masse des Lastkraftwagens oder die höchste zulässige
Gesamtmasse des Anhängers mehr als 7,5 t beträgt, ver-
boten. In der Zeit zwischen 1. November und 30. April
eines jeden Jahres ist an Werktagen in der Zeit von
20.00 Uhr bis 5.00 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen in der Zeit von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr das Fah-
ren mit Lastkraftwagen oder Sattelkraftfahrzeugen mit
einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von mehr als 

7,5 t und Lastkraftwagen mit Anhängern, bei denen die
höchste zulässige Gesamtmasse des Lastkraftwagens oder
die höchste zulässige Gesamtmasse des Anhängers mehr
als 7,5 t beträgt, verboten. Einer bescheidmäßigen An-
ordnung einer Behörde bedarf es nicht, das Verbot wirkt
direkt.

§ 4
Ausnahmen

Vom Verbot nach § 3 sind über die Ausnahmen nach
§ 14 Abs. 2 IG-L hinaus ausgenommen:

1. Fahrten zum überwiegenden Transport leicht ver-
derblicher Lebensmittel mit einer Haltbarkeit von nur
wenigen Tagen oder zum ausschließlichen Transport von
periodischen Druckwerken;

2. Fahrten zur Aufrechterhaltung dringender medi-
zinischer Versorgung;

3. Lebendtiertransporte;
4. Fahrten, die den Straßenbauvorhaben auf der A 12

oder A 13 oder dem Ausbau der Zulaufstrecke Nord der
Eisenbahnachse Brenner-München-Verona dienen;

5. Fahrten des Abschleppdienstes oder der Pannen-
hilfe;

6. unaufschiebbare Fahrten des Bundesheeres oder
mit Fahrzeugen, die in Durchführung von Maßnahmen
der Friedenssicherung im Rahmen einer internationalen
Organisation, der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa oder der Europäischen Union
aufgrund eines Beschlusses im Rahmen der gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik eingesetzt werden,
oder Fahrten von Hilfstransporten anerkannter Hilfs-
organisationen;

7. Fahrten mit Fahrzeugen, deren NOx-Emission
nicht mehr als 3,5 g/kWh beträgt (Euroklassen IV
und V), wenn dies durch ein entsprechendes Dokument
nachgewiesen werden kann, das mitzuführen und auf
Verlangen vorzuweisen und auszuhändigen ist.

§ 5
Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt mit 1. November 2004 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung BGBl. II Nr. 278/
2003 außer Kraft.

79. Verordnung des Landeshauptmannes vom 20. Oktober 2004, mit der in Tirol verkehrs-
beschränkende Maßnahmen erlassen werden

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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80. Kundmachung der Landesregierung vom 22. Oktober 2004 betreffend die Verlautbarung
des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland vom
2. Juli 2001 über den Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze im Grenzabschnitt „Salzach“
und in den Sektionen I und II des Grenzabschnittes „Scheibelberg-Bodensee“ sowie in Tei-
len des Grenzabschnittes „Innwinkel“ im Bundesgesetzblatt

Gemäß § 4 Abs. 2 des Landesverfassungsgesetzes
über den Verlauf der Staatsgrenze bzw. Landesgrenze
zwischen der Republik Österreich und der Bundesre-
publik Deutschland in den Sektionen I und II des Grenz-
abschnittes „Scheibelberg-Bodensee“, LGBl. Nr. 71/
2002, wird kundgemacht:

Der Vertrag zwischen der Republik Österreich und
der Bundesrepublik Deutschland vom 2. Juli 2001 über
den Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze im Grenz-
abschnitt „Salzach“ und in den Sektionen I und II des
Grenzabschnittes „Scheibelberg-Bodensee“ sowie in
Teilen des Grenzabschnittes „Innwinkel“ wurde im
BGBl. III Nr. 126/2004 verlautbart.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener

81. Kundmachung der Landesregierung vom 28. September 2004 über die Genehmigung einer
Änderung der Gemeindegrenze zwischen der Gemeinde Heinfels und der Gemeinde Sillian

§ 1

Die Tiroler Landesregierung genehmigt gemäß § 6
Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36,
die übereinstimmenden Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Heinfels vom 19. November 2003 und
des Gemeinderates der Gemeinde Sillian vom 10. De-
zember 2003, mit denen folgende Änderung der Ge-
meindegrenze zwischen der Gemeinde Heinfels und der
Gemeinde Sillian vereinbart wurde:

Der neue Grenzverlauf in einem Teilabschnitt der
Gemeindegrenze zwischen der Gemeinde Heinfels und

der Gemeinde Sillian wird durch die geradlinige Verbin-
dung der Grenzpunkte 6184 – 6183 – 6182 – 6181 – 
6189 – 7 gebildet.

§ 2

Die beteiligten Gemeinden Heinfels und Sillian ha-
ben Einvernehmen darüber erzielt, dass aus dieser
Grenzänderung keine vermögensrechtlichen Folgen
entstehen.

§ 3

Diese Grenzänderung tritt mit 1. Jänner 2005 in
Wirksamkeit.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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